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Liebe Gaesdonckerinnen und Gaesdoncker, 

sowohl inhaltlich auch auch sprachlich an-
spruchsvolle Kost erlebten alle Schülerinnen und 
Schüler der Untertertia bis zur Obersekunda ges-
tern in der Aufführung „The wave“ im Fremd-
sprachentheater. Die kompakt inszenierte Auf-
führung der American Drama Group Europe in un-
serer Aula vermochte es, das nach wie vor aktu-
elle Thema eindrucksvoll zu transportieren.  

Im News-Bereich unserer Homepage schildert 
Marten Wälbers aus der Obersekunda seine Ein-
drücke. 

An gleicher Stelle finden Sie auch einen Bericht 
über die Preisverleihung zum diesjährigen „HEU-
REKA! Mensch und Natur“ Wettbewerb. Erneut 
konnten sich viele Gaesdonckerinnen und Gaes-
doncker für Preise qualifizieren. Einige Schülerin-
nen und Schüler konnten sich aufgrund ihrer tol-
len Leistung sogar auf besondere Preise freuen, 
die von Frau Schleede-Schmalz und Herrn Ober-
dörster am 07.02.2023 in der ersten großen Pause 
verliehen wurden. 

Besonders zu erwähnen sind Hanna Schouten, 
Paul van den Heuvel (beide Sexta), Claas Holland 
(Quinta) und Hennes Lürwer (Quarta), die jeweils 
den ersten Platz in der Schulwertung erzielt ha-
ben. Allen jungen Naturwissenschaftlerinnen und 
Naturwissenschaftlern unseren herzlicher Glück-
wunsch. 

Herzliche Glückwünsche gehen nicht zuletzt auch 
an Justus Lörks (Obertertia) und Pauline Scherer 
(Obersekunda), welche beim Bundeswettbewerb 
„Jugend debattiert“ in einem Gaesdoncker Dop-
pelerfolg gleich beide Runden des Regionalfinales 
für sich entscheiden konnten. Beide nehmen nun 
am 29. März an der Landesqualifikation NRW teil. 
Eine stolze Leistung! 

Gaesdoncker Elternbrief 

https://www.gaesdonck.de/news/


 

  

Krankmeldungen – mit und ohne Corona… 

Aus der für uns zuständigen Kreisverwaltung Kleve erhielten wir folgende Mitteilung:  

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Pandemiegeschehens kehrt NRW nach 
fast drei Jahren Pandemie zu weitestgehender Normalität im gesellschaftlichen Le-
ben zurück. Seit dem 01.02.2023 gilt in NRW keine Isolationspflicht mehr für positiv 
auf das Corona-Virus getestete Personen. Auch die anlassbezogenen Testungen im 
Setting Schule wurden zum 01.02.2023 in der Coronaschutzverordnung NRW ge-
strichen. Ich hebe daher meine behördliche Empfehlung bei Ausbruchsgeschehen in 
Schulen (zuletzt geändert mit Schreiben vom 29.04.2022) auf.“ 

Damit handhaben wir Covid-19 Erkrankungen ab sofort wie jede andere Krankheit auch. Konkret: 

• Schülerinnen und Schüler, die erkrankt sind und Krankheitssymptome aufweisen, bleiben wie 
bisher auch zu Hause; die Entschuldigung der Eltern reicht aus – bevorzugt frühzeitig per Mail 
an unser Schulbüro (poststelle@gaesdonck.de) oder über das Kontaktformular auf unserer 
Homepage. 

• Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Coronatest, aber ohne Symptome, können den 
Unterricht besuchen. Die bisherige 5-tägige Isolationspflicht entfällt. Wir bitten aber vorsorglich 
im Sinne unserer gegenseitigen Verantwortung um das freiwillige Tragen einer medizinischen 
Maske in den ersten Tagen. 

Eine Ausgabe von Schnelltests über die Schule findet nicht mehr statt. 

 
Anmeldezeitraum für das DPSG-
Pfingstlager hat begonnen 

Eine besondere Möglichkeit das lange Pfingstwo-
chenende zu verbringen bietet auch in diesem 
Jahr das Pfingstlager unseres Gaesdoncker Pfad-
finderstammes. 

Der Anmeldezeitraum hat begonnen. Weitere In-
formationen zum Pfingstlager sowie zum anste-
henden fünfzigjährigen Bezirksjubiläum der DPSG 
finden Sie im Anhang oder auf der Homepage des 
Stammes. 

 
 
Meldung von Schulunfällen 

Jeder Schülerunfall, der eine ärztliche Behandlung nach sich zieht, ist meldepflichtig. Bitte unterstüt-
zen Sie uns im eigenen Interesse und melden Sie sich im Schulbüro, wenn ein Unfall Ihres Kindes im 
Unterricht, während der Pause, beim Schulausflug oder auf dem Schulweg einen Arztbesuch nach sich 
zieht – auch wenn dieser erst einen oder zwei Tage später erfolgt! 

Damit in der Folge eines Schulunfalls keine versicherungsrechtlichen Schwierigkeiten entstehen, muss 
die Meldung der Schule an die gesetzliche Unfallversicherung innerhalb von 3 Tagen erfolgen. 

Weitere Infos zum Thema erhalten Sie über www.pluspunkt.dguv.de.  

mailto:poststelle@gaesdonck.de
https://www.gaesdonck.de/informationen/kontakt/
https://dpsg-gaesdonck.de/
http://www.pluspunkt.dguv.de/


 

  

Save the date: Qualitätsanalyse 

Im Rahmen der Qualitätsanalyse findet am 14.03.2023 in der Zeit von 15:30 bis 16:45 in unserer Aula 
eine Informationsveranstaltung für interessierte Eltern und Schüler statt, zu der wir gerne jetzt 
schon einladen. 

 
Umgangsregeln bei Nutzung von Tablets im Unterricht 

Seit einigen Jahren schon hat sich in der Oberstufe sowie der oberen Mittelstufe die Nutzung von digi-
talen Endgeräten, v.a. Tablets im Unterricht etabliert. Eine moderne Mediennutzung und die entspre-
chende technische Ausstattung der Räume gehören fest zum pädagogischen Anspruch hier an der 
Gaesdonck. Wir können und wollen die Zeit nicht zurückdrehen.  

Gleichzeitig ist es unsere pädagogische Verantwortung, angesichts der sich ständig und rasant verän-
dernden Technik regelmäßig die sich daraus entwickelnden Arbeits- und Verfahrensweisen zu bewerten 
und in ihren Vor- und Nachteilen abzuwägen. Daher haben sich Kolleginnen und Kollegen der Digita-
lisierungs-AG mit Schülervertreterinnen und -vertretern zusammengesetzt und gemeinsam einen Re-
gelkatalog zur Nutzung von digitalen Endgeräten im Unterricht erarbeitet. Dieser wurde in der Konferenz 
der Lehrkräfte am 16.02.2023 diskutiert und abgestimmt und soll ab 01.03.2023 verbindlich gelten. 
Sie finden diesen im Anhang dieses Elternbriefes. 

Wesentliches Kernelement ist in der oberen Mit-
telstufe die Verpflichtung, alle im Unterricht ge-
nutzten Geräte während der Nutzungszeit in den 
„Fokus-Modus“ (o.Ä.) zu versetzen und soft-
wareseitig die Nutzung unterrichtsfremder 
Apps (insbesondere Social Media) zu sperren.  

Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe em-
pfehlen wir ausdrücklich gleichermaßen zu ver-
fahren.  

Eine entsprechende Verpflichtungserklärung und 
eine technische Anleitung für diese Maßnahme 
finden Sie ebenfalls im Anhang.  

Am Ende des Schuljahres wird dieses Verfahren gemeinsam evaluiert.  

Wir bitten Sie, diese Vorgehensweise zu unterstützen. Alle Eltern von Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I bitten wir die Verpflichtungserklärung möglichst zeitnah zu unterzeichnen und der 
Klassenleitung auszuhändigen. 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und einen besinnlichen Start in die 
vor uns liegende Fastenzeit!  

Den Schülerinnen und Schülern der Internatsgemeinschaft wünschen wir viel Vergnügen beim heutigen 
Internatsausflug in die Düsseldorfer Oper und der Auffühung von Don Pasquale von Gaetano. (Für den 
einen oder die andere ganz schön viel Kultur für eine Woche…). 

Mit besten Grüßen vom Gaesdoncker Campus 

 

Dr. Markus Oberdörster  Sabine Schleede-Schmalz  Michael Gysbers 
Direktor   Schulleiterin    Internatsleiter 



 

  

Regeln zur Nutzung von Tablets im Unterricht 

Stand: Februar 2023 

Die Lehrkraft informiert am Anfang des Schuljahres über die folgenden verbindlichen Modalitäten zur 
Nutzung digitaler Endgeräte. Sie hat jederzeit die Möglichkeit, die nachfolgenden Regeln der jeweiligen 
Unterrichtssituation anzupassen. 

 

Für die Arbeit mit Tablets im Unterricht (in Jahrgangsstufen, in denen die Verwendung generell zuge-
lassen ist) gelten die folgenden verbindlichen Regeln: 

• Tablets werden flach auf den Tisch gelegt; 
Spiegelfolien sollen nicht aufgebracht werden 

• Während Präsentationen und in Diskussionsrunden bleiben Tablets geschlossen; 

• Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, analoges Schreibmaterial dabei zu haben; 

• Schülerinnen und Schülern, die wiederholt negativ auffallen, wird die Nutzung des Tablets im 
Unterricht verboten; 
dies kann im jeweiligen Unterricht unmittelbar durch die Lehrkraft erfolgen oder auch z. B. 
nach Beschluss der Klassenkonferenz fachübergreifend über einen längeren Zeitraum 
festgelegt werden; 

• Texte müssen eine angemessene Schriftgröße haben; 
eine stark verkleinerte Schrift etwa durch Nutzung der Bildschirmlupe erschwert das Lesen 
und ggf. die Korrektur der Schülerarbeiten 

• Arbeitsblätter und Material stehen grundsätzlich auch analog zur Verfügung; 
es besteht im Unterricht kein [impliziter] Zwang zur Nutzung eines Tablets.  

 

• Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Sexta bis Untersekunda) verpflichten sich, im 
Unterricht auf allen mobilen Endgeräten die „Fokus Funktion“ (o.Ä.) zu aktivieren, um nicht 
durch eingehende Nachrichten abgelenkt zu werden.  

• Eltern von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I sind angehalten, über die Funktion 
„Bildschirmzeit“ während der Unterrichtszeit Apps zu sperren, die nicht für den Unterricht 
benötigt werden (v.a. Instagram/Snapchat…).  

• Für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden beide Maßnahmen ausdrücklich 
empfohlen. 

 

 

  

  



 

  

Verpflichtungserklärung zur Nutzung von Tablets im Unterricht 

 

Vorname(n) und Name  

Geburtsdatum  Klasse/Stufe  

 

 

Zielsetzung der Mediennutzung im Unterricht ist die Konzentration auf unterrichtliche Inhalte und 
Methoden. Hierzu ist es unerlässlich, für den Unterricht nicht notwendige und störende Programme, 
Apps und eingehende Nachrichten auszuschalten. Dazu lassen sich die in den meisten Endgeräten 
implementierten Systemeinstellungen nutzen. (Beispielsweise finden sich diese Funktionen bei iOS in 
den Systemeinstellungen unter „Bildschirmzeit“ und „Fokus“. Vergleichbare Einstellungen gibt es auch 
bei anderen Betriebssystemen.) Die Erlaubnis zur Nutzung der digitalen Endgeräte ist an diese Ver-
pflichtungserklärung geknüpft. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Regeln gelesen habe und einhalten werde. Ich ver-
pflichte mich, die Geräteeinstellungen für den Zeitraum des Schulaufenthalts entsprechend vorzu-
nehmen. 

 

 

Schülerin bzw. Schüler 

Datum und Unterschrift  

 

 

Erziehungsberechtigte 

Datum und Unterschrift  

 

  



 

  

Technischer Leitfaden          Stand: Februar 2023 

 
1) Einrichten der Fokus-Funktion auf dem iPad 

Über die „Fokus-Funktion“ kann man festlegen, wann man Benachrichtigungen und Mitteilungen erhält 
und gleichzeitig anderen Personen mitteilen, dass man beschäftigt ist. Dadurch kann eine Ablenkung 
durch eingehende Nachrichten zu Unterrichtszeiten vermieden werden. 

Bei der Einrichtung des Fokus kann ausgewählt werden, von welchen Personen und Apps Mitteilungen 
angezeigt werden dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgehensweise: 
 

1.  Einstellungen   Fokus  
  

2. Tippe auf einen Fokus, z. B. Arbeiten 
 

3. Nachfolgend kann man die Einstellungen für diesen Fokus festlegen. Sinnvoll ist es, den Fokus 
für eine bestimmte Unterrichtszeit, z. B. 7:55 – 13:10 Uhr zu aktivieren: 
 Unter Zeitplan festlegen (Automatisch aktivieren) kann man einen Zeitplan hinzufügen. 

Einmal eingerichtet, kann die Fokus-Funktion auch über das Kontrollzentrum aktiviert werden.  

 
Link zum Online-Benutzerhandbuch von Apple: 
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipad2789d162/ipados  

 
Vergleichbare Funktionen gibt es auch bei anderen Betriebssystemen: 

Unter Windows 10: Start  Einstellungen  System  Benachrichtigungsassistent 

Unter Windows 11: Start  Einstellungen  System  Focus  Start focus session 

Unter Android:  Einstellungen  Benachrichtigungen  Bitte nicht stören 

 

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipad2789d162/ipados


 

  

2) Einrichten der Bildschirmzeit 

Unter der Einstellung Bildschirmzeit kann man Apps für einen bestimmten Zeitraum blockieren: 

 

Vorgehensweise: 
 

1.  Einstellungen   Bildschirmarbeitszeit 
   

2. Man aktiviert die Bildschirmzeit über Auszeit 
 

3. Über App-Limits kann man App-Kategorien zulassen oder verbieten und für diese ebenfalls 
eine bestimmte Zeitspanne festlegen. Über Immer erlauben kann man für die Schule 
benötigte Apps zulassen. Die Bildschirmzeit lässt sich auch über einen Code absichern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link zum Online-Benutzerhandbuch von Apple: 
https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadaf2aa9f2/16.0/ipados/16.0  

 

 
Vergleichbare Funktionen gibt es auch bei anderen Betriebssystemen: 

Unter Windows 10: Start  Einstellungen  Update & Sicherheit  Windows-Sicherheit   
    Windows-Sicherheit öffnen  Familienoptionen 

Unter Android:  Einstellungen  Digital Wellbeing & Jugendschutzeinstellungen   
    Konzentrationsmodus  

 
 

https://support.apple.com/de-de/guide/ipad/ipadaf2aa9f2/16.0/ipados/16.0


 

  

 

    

Aktuelle Informationen der 
   Gaesdoncker Pfadfinder 

 

 
Save the date!  
In unserem Pfadfinderstamm stehen zwei Highlights vor der Türe:  

 
Pfingstlager – 25.-30. Mai 2023 

Seit gestern sind die Anmeldungen für das diesjährige Pfingstlager möglich. Vom 25.05.2023 bis zum 
30.05.2023 sind wir unterwegs. Das Pfingstlager ist eines unserer großen Highlights im Pfadfinder- 
Jahreskalender. Die Anmeldung mit weiteren Informationen ist im Schulbüro, bei den Truppstunden 
oder zum Download auf unserer Homepage erhältlich. 

 
50-jähriges Bezirksjubiläum 

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: unser 
Pfadfinderbezirk Niederrhein-Nord wird 50 Jahre 
alt. Zu diesem Anlass wird es ein Bezirksjubiläum 
in Sonsbeck geben. In Form einer Olympiade tre-
ten die Stämme in verschiedenen Kleinspielen ge-
geneinander an. Auch für das leibliche Wohl wird 
gesorgt sein. Die Anmeldung mit weiteren Infor-
mationen ist ebenfalls bei den Truppstunden oder 
online erhältlich. 

Bei Fragen zu einem der Termine schreiben Sie 
gerne eine E-Mail an: 
kontakt@dpsg-gaesdonck.de.  

https://dpsg-gaesdonck.de/download/492/?tmstv=1677242911
https://dpsg-gaesdonck.de/download/835/?tmstv=1677242911
mailto:kontakt@dpsg-gaesdonck.de

